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Studienvertretung Veterinärmedizin der
Hochschüler:innenschaft
Veterinärmedizinische Universität Wien
Veterinärplatz 1, 1210 Wien	 	   
E-Mail: ausschreibungen.stv@hvu.vetmeduni.ac.at
Homepage: http://www.hvu.vetmeduni.ac.at


Antrag auf einen Beförderungszuschuss im Vertiefungsmodul
An die
Studienvertretung Veterinärmedizin der HVU
Veterinärplatz 1, 1210 Wien
ausschreibungen.stv@hvu.vetmeduni.ac.at
[bookmark: Text15]Für die Förderperiode: Jahr      
[bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Kontrollkästchen4]|_| Wintersemester (01. Juli bis 31. Jänner) Einreichungsfrist bis jeweils 15. Februar
|_| Sommersemester (01. Februar bis 01. Juli) Einreichungsfrist bis jeweils 10. Juli

Antragstellende Person:
	Name
	     

	Vorname
	     

	Matrikelnummer
	     

	Semester und Vertiefungsmodul
	     

	E-Mail
	     

	Maximalbetrag (Summe der Kosten)
	      €

	Fördergrund
	[bookmark: Kontrollkästchen2]Fahrtkosten |_|

	IBAN
BIC
	     
     



Hinweis:
[bookmark: _Hlk210640708][bookmark: _Hlk210640752]Zur Förderung zugelassen sind nur Studierende, welche auch Teil der Studienvertretung Veterinärmedizin sind. Sollten mehrere Anträge zur gleichen Veranstaltung eingehen, wird im Sinne der Nachhaltigkeit die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel prioritär gefördert. Bei Privatfahrten wird aus diesem Grund auf Mitfahrgelegenheit geprüft. Privatfahrten werden nach einer gestaffelten Kilometerpauschale (10 Euro/100km) abgerechnet. Hierbei wird der kürzeste Weg vom Wohnsitz (Erst- oder Zweitwohnsitz) bis zum Veranstaltungsort gerechnet (siehe Seite 2). Der Zuschuss ist nur (!) für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen sowie Exkursionen im Rahmen des Vertiefungsmodules gedacht die außerhalb von Wien liegen und für die die Universität keinen Transport zur Verfügung stellt. Gefördert wird ausschließlich eine Hin -und Rückfahrt pro LV und Fahrgemeinschaft bzw. ein Hin -und Rückreiseticket pro Person. Der Höchstförderzuschuss pro Person beträgt 100 Euro. Bei Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel beträgt der Höchstförderungszuschuss pro Person 150 Euro Der Beförderungszuschuss ist nicht mit anderen Fördertöpfen kombinierbar.

Eigenerklärung Fahrtkosten PKW: (Optional)
|_| nur Hinfahrt
|_| Hin- und Rückfahrt
Adressen
	Wohnadresse
	Veranstaltungsort
	

	Straße, Hausnummer
	Straße, Hausnummer
	     

	PLZ, Ort
	PLZ, Ort
	     

	Mitfahrer
	1      
2      
3      
4      
	

	Hinfahrt
Rückfahrt
	      km
      km
	

	Summe der Fahrtkostenrückerstattung
	      € 
(von der Studienvertretung auszufüllen)
	


Anlagen:
- Originalbelege und Originalrechnungen
- aktuelle Studienbestätigung
- Ticket bzw. Bestätigung des Wohnsitzes
- Zahlungsbestätigung
- Teilnahmebestätigung

CAVE
Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Förderung. Unvollständiges Ausfüllen des Antrags und fehlende Dokumente können zur Ablehnung führen. Mit der Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben




Datum       							Unterschrift

September 2025
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